




ilhelm der Vierte von Gottes Gnaden König
des vereinigten Reichs Groß-Britannien und Irland :c.
auch König von Hannover, Herzog zu Braunschweig
und Lüneburg w. w.

Da durch die Auflösung der vormaligen deutschen Reichs¬
verfassung,durch die Errichtung eines deutschen Bundes und
durch die Vereinigung aller sowohl altern als neu erworbenen
deutschen Besitzungen Unsers Königlichen Hauses zu einem
unabhängigen Königreiche, in der Verfassung desselben mehr¬
fache wichtige Veränderungen hervorgebracht worden sind, an¬
dere Theile der Verfassung aber einer neuen Befestigung oder
nahern Bestimmung bedürfen, so haben Wir auf den Antrag
Unserer getreuen allgemeinen Ständevcrsammlung beschlossen,
die innern Verhaltnisse Unseres Königreichs Hannover durch
die Erlassung eines neuen Staatsgrundgesetzes genauer fest¬
zustellen, und deshalb in der an Unsere getreue allgemeine
Ständeversammlung erlassenen Declaration vom 11. Mai 1832
die Grundsatze zu demselben vorgeschrieben.

Nachdem Uns nunmehr die Resultate der danach Statt
gehabten ausführlichen Berathung Unserer getreuen Stände
über das Grundgesetz vorgelegt sind, und Wir dann deren
Antrage in allen der Zustimmung derselben bedürfenden Punc-
ten zu bestätigen Uns bewogen gesunden haben, solche auch
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übrigens zun, größten Theile den von Uns ertheilten Vorschrif¬

ten entsprechen, und nur in einigen wenigen Punctcn zur

Sicherstcllung Unserer landesherrlichen Rechte und zum Be¬

sten Unserer getreuen Unterthancn von Uns einer Abänderung

bedürftig gefunden sind, so sehen Wir Uns veranlaßt, in

Beziehung auf die deshalb nothwendig gefundenen Verän¬

derungen des aus den Berathungen Unserer getreuen allge¬

meinen Standcversammlung hervorgegangenen Grundgesctzcnt-

wurfcs, soweit sie nicht bloß Berichtigungen der Wortfassung

betreffen, Folgendes zu erklären.

2.

So sehr Wir auch durch Unsere Erklärung vom 11. Mai

1832 die Aufrichtigkeit des Wunsches bcthätigt haben, die für

die Wohlfahrt Unseres Königreichs von Uns für angemessen

erachtete Vereinigung Unserer landesherrlichen Cassen und der

Landescasse zu erleichtern, so ist es Uns gleichwohl nach sorg¬

fältiger Erwägung aller Verhältnisse nicht ausführbar erschie¬

nen , den von Uns festgesetzten, auf den nothwendigsten Be¬

darf bereits beschränkten Betrag der Krondotation noch weiter

herabzusetzen und dem dicserhalb gemachten Antrage Unserer

getreuen Stände Folge zu geben. Dagegen haben Wir, um

das Land gegen Ansprüche zu sichern, welche in Zukunft ge¬

macht werden könnten, wenn in dem Falle des UcbcrgangeS

des Landes an die jetzige Herzoglich Braunschweig-Wolfen-

büttclsche Linie, den Erben Unseres jetzigen Königlichen Hau¬

ses, eine Entschädigung von dem Thronsolger in Gemäßhcit

der frühern Hausvcrträge geleistet werden müßte. Uns bewo¬

gen gefunden, diese eventuelle Entschädigung auf Unsere Scha-

tullcasse zu übernehmen, und die in dieser Beziehung in den
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Entwurf aufgenommene Bestimmung in dem jetzigen Staats-

grunvgcsetze weggelassen,

2.

Der Antrag Unserer getreuen allgemeinen Standever¬

sammlung, daß ein Regent, wenn er auS einem fremden

deutschen Fürstenhause erwählt werden müßte, mindestens sein

fünf und zwanzigstes Jahr zurückgelegt haben solle, findet Un¬

sere volle Genehmigung, weshalb Wir diesen Grundsatz auch

für den Fall der Wahl des Regenten durch die allgemeine

Ständeversammlung vorzuschreiben für angemessen gefunden

haben. Dagegen haben Wir Uns nicht bewogen finden können,

die Bestimmung, nach welcher der Regent den ihm obliegen¬

den Eid im versammelten Ministerin abzuleisten hat, abzuän¬

dern; und wenngleich Wir geneigt sind, den Regenten in

seinen Befugnissen nicht so weit zu beschranken, daß er in der

Einrichtung der allgemeinen Standeversammlung eine Ände¬

rung überall nicht vornehmen noch gestatten dürfte, so müssen

Wir doch für nothwendig halten, eine Änderung des Grundsy¬

stems der allgemeinen Standeversammlung durch einen Regen¬

ren ganzlich zu untersagen.

3.

Wir verkennen überall nicht, daß die vielfach, insbeson¬

dere auch durch die Ablösbarkeit der gutshcrrlichcn Rechte ver¬

änderten Verhältnisse in mehrfacher Beziehung aus das Lchn-

wesen zurückwirken, und sind um so mehr geneigt, den hier¬

unter bezeigten Wünschen Uns willfährig zu beweisen, als

Wir die Opfer nicht übersehen, welche die Besitzer von Lehn-

gütcrn durch Aufhebung oder Modisication bestehender Vor¬

rechte der öffentlichen Wohlfahrt und dem Besten des Landes
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bereitwillig gebracht haben. Wir werben daher in Gemäßheit

des Antrages Unserer getreuen Stande den Entwurf zu einem

Gesetze über die Lchnsverhältmsse und deren Ablösbarkeit aus¬

arbeiten und zur verfassungsmäßigen Mitwirkung unverzüglich

an dieselben gelangen lassen. Jndeß haben Wir, zumal ehe

die Folgen alle genau erwogen sind, welche die Aushebung

eines so tief in die öffentlichen Verhältnisse eingreifenden In¬

stituts begleiten müssen, Bedenken getragen, den Grundsatz

unbedingt festzustellen, daß der Lehnsnexus in jedem Falle auf

den Antrag des Vasallen ablösbar seyn soll, und haben uoth-

wendig erachtet, dem von Unserer getreuen allgemeinen Stan¬

deversammlung in Autrag gebrachten Paragraphen eine danach

erforderlich gewordene veränderte Fassung geben zu lassen.

4.

Da es Uns nicht entgangen war, daß eine zu große

Ausdehnung der Befreiungen von der Gerichtsbarkeit der Un¬

terzeucht? Beschwerden und Nachthcile für Unsere geliebten Un-

terthanen herbeiführte, so hatten Wir beschlossen, diese Be¬

freiungen thunlichst zu beschranken und die beizubehaltenden

Ausnahmen in dem Gesetzentwürfe angeben lassen. Dagegen

würde es einer gleichmäßigen Justiz keincsweges förderlich seyn,

wenn alle Gerichte des Landes ohne Rücksicht aus die bcson-

dcrn Verhältnisse der ihrer Gerichtsbarkeit unterworfenen Per¬

sonen und Sachen eine gleichmäßige innere Einrichtung erhal¬

ten sollten; und wenngleich Wir geneigt sind, auch in dieser

Hinsicht etwa nicht mehr passende Institutionen zu verbessern

und zu beseitigen, konnte es doch Unsere Absicht nicht seyn,

deren gänzliche Aufhebung durch das Grundgesetz im Voraus

zu bestimmen. Wir haben daher, um die dieserhalb vorge¬

kommenen Zweifel zu beseitigen, der in das Grundgesetz auf-
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genommenen Vorschrift eine solche Fassung geben lassen,

welche geeignet ist, irrigen Deutungen vorzubeugen und künfti

gen zweckmäßigen Anordnungen nicht entgegensteht,

5.

Eben so kann es der nothwendigcn Unabhängigkeit der

Justiz nachtheilig seyn, wenn die Übertragung der Gerichts¬

barkeit von einem ordentlichen Gerichte des Landes auf ein

anderes zu sehr erschwert oder gar unmöglich gemacht wird.

Wenn Wir daher auch nichts dagegen zu erinnern finden,

daß nach dem Wunsche Unserer getreuen allgemeinen Stände¬

versammlung die Falle, wo eine solche Übertragung Stattfinden

kann, in einem Gesetze näher festgestellt werden, so erklaren

Wir doch hicmit ausdrücklich, daß gerade zu dem Zwecke, um

die Justiz von störenden äußern Einflüssen unabhängig zu er¬

halten, der Grundsatz niemals aufgegeben werden kann und

darf, daß der König als Quelle aller Gerichtsbarkeit unabhän¬

gig von den Ansichten der Gerichte eine solche Übertragung der

Gerichtsbarkeit in einem einzelnen Falle anzuordnen hat, und

daß daher dieser Grundsatz auch bei einem solchen Gesetze stets

aufrecht zu erhalten ist. Damit aber über Unsere Absicht in

dieser Hinsicht ein Zweifel nicht obwalten könne, haben Wir

der in das Gesetz hierüber aufgenommenen Bestimmung die

geeignete Fassung geben lassen.

6.

So wenig Wir übrigens den Lauf der Justiz , wo er

den Gesetzen gemäß Statt findet, hemmen, oder Unfern Ver

waltungsbchörden solches zu thun gestatten werden, eben so

wenig können Wir die Ausübung Unserer Hohcitsrechte jemals

den Urthcilen Unserer Gerichte unterwerfen, oder die von Unfern
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Verwaltungsbehörden innerhalb ihrer Competenz getroffenen
Verfügungen der Wicderaufhebung von Seiten der Gerichte
aussetzen. Wir haben daher hierüber das Nöthige in das
Grundgesetz aufnehmen lassen, und übrigens durch die
in demselben getroffenen Bestimmungen den Schutz der Ge¬
richte für die wohl erworbenen Rechte Unserer geliebten Unter-
thancn so weit ausgedehnt, als es mit einer wohlgeordneten
Verwaltung irgend zu vereinbaren ist.

7.

Wenngleich Wir die Freiheit der Presse unter Beobach¬
tung der gegen deren Mißbrauch zu erlassenden Gesetze und
der Bestimmungen des deutschen Bundes gestatten wollen, und
deshalb einen Gesetzentwurf an Unsere getreuen Stande, deren
Antrage gemäß baldthunlichst gelangen lassen werden, wenn
nicht zuvor von dem deutschen Bunde ein allgemeines Preß¬
gesetz beschlossen werden sollte; so ergiebt doch der Umstand,
daß die über den Mißbrauch der Pressen zu erlassenden Gesetze
mit Unfern getreuen Standen noch nicht haben verabredet wer¬
den können, bis dahin aber ein gesetzloser Zustand nicht gedul¬
det werden kann, die Nothwendigkeit des von Uns angeord¬

neten Zusatzes, daß bis zur Erlassung dieser Gesetze die bis¬
herigen Vorschriften in Kraft bleiben.

8.

Indem Wir den Städten, Flecken und Landgemeinden in

der Verwaltung ihres Vermögens die mit ihrem Wohle ver¬
einbare Selbstständigkeit zugesichert haben, und deshalb auch die
von unserer getreuen allgemeinen Ständcversammlung in
dieser Hinsicht gemachten Antrage bestätigen und nur bestim¬
men, daß das Armenwcscn nach Maßgabe der örtlichen Ver--



9

Hältnisse eignen Verwaltungen übertragen werden kann, haben

Wir zugleich der Regierung die Aufsicht auf das Gcmeindc-

wesen, soweit sie zum Heile des Ganzen und zum eignen Be¬

sten der Gemeinden erforderlich ist, ausdrücklich vorbehalten. Zu

dieser Aufsicht der Regierung gehört es nothwendig, daß die¬

selbe solche Gcmeindebeamtcn, welche ihre Pflichten versäumen

oder verletzen würden, gleich Unserer übrigen Staatsdicncr-

schaft, durch Strafen zur Erfüllung dessen, was ihnen obliegt,

anhalten oder selbst vom Dienste entfernen kann. Da dieses

in der landesherrlichen Oberaussicht wesentlich begründete und

zum Besten der Gemeinden durchaus nothwendige Recht der

Negierung durch den von Unserer getreuen allgemeinen Stande¬

versammlung in Antrag gebrachten Vorbehalt einer bcsondern

Gesetzgebung über die Staatsdienstverhältnisse der Gcmeinde¬

beamtcn zweifelhaft werden könnte, so haben Wir diesem Vor¬

behalte Unsere Genehmigung nicht ertheilt und denselben in

das Grundgesetz nicht aufnehmen lassen.

9.

Wenn Wir auch kein Bedenken haben, die Erklärung,

daß das Heer, da es nicht aus geworbener Mannschaft besteht,

sondern seine Ergänzung in Folge der allgemeinen Militair-

pflicht erhält, für ein Unserm Königreiche fremdes Interesse nicht

verwandt werden soll, hiemit ausdrücklich zu erneuern, so hat

doch die Betrachtung, daß es Fälle geben kann, wo der Grund,

auf welchem das Interesse beruht, nicht zu Jedermanns Einsicht

vorliegt und auch nicht sogleich bei den Vorbereitungen zu

einem Kriege oder den zu dessen Abwendung nothwendigen

Maßregeln erklärt werden kann, bei dem Heere selbst aber nie¬

mals Zweifel irgend einer Art über dessen Verbindlichkeiten ein¬

treten dürfen, Uns bewogen, daß Wir die von Unserer getreuen
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allgemeinen Ständeversammlung in Antrag gebrachte Bcstim-

mnng über die Verwendung des Heeres in das Grundgesetz

nicht haben aufnehmen lassen.

10.

Den wegen der innern Organisation sowohl der Provin-

ziallandschasten als der allgemeinen Ständeversammlung gemach¬

ten Antragen haben Wir, wenngleich sie insonderheit in Hin¬

sicht auf die letztere mit Unseren Propositionen nicht überein¬

stimmten, Unsere landesherrliche Bestätigung nicht versagt, in¬

dem Wir die Überzeugung hegen, daß das was höher steht,

als jede äußere Form, der gute Geist und das Vertrauen die

Stände jederzeit beseelen werden um Nützliches zu wirken.

Dagegen ist die Bestimmung, daß die Regierung das Recht

haben soll, wenn sie es nöthig findet, Commissarien zur Teil¬

nahme an den ständischen Verhandlungen abzuordnen, vor¬

züglich nur aus Rücksicht auf den besonderen Antrag der all¬

gemeinen Ständeversammlung in das Grundgesetz aufge¬

nommen worden; Wir halten es aber der Stellung Unserer

Negierung durchaus nicht für angemessen, ihr auch damit zu¬

gleich dem Antrage Unserer getreuen Stände gemäß eine Ver¬

pflichtung auszulegen, auf das Verlangen der Stände solche

Commissarien absenden zu müssen. Wir haben daher den

dicserhalb in Antrag gebrachten Zusatz nicht genehmigt und

behalten vielmehr der Regierung allein vor, zu ermäßigen, ob

und unter welchen Umständen dieselbe gerathen hält, landes¬

herrliche Commissarien an den ständischen Verhandlungen, soweit

solches überhaupt zulässig ist, Theil nehmen zu lassen.

11.

Da durch die für einen Kronprinzen auszusetzende Apa¬

nage für das standesmäßige Auskommen einer verwitweten
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Kronprinzcssinn nach Maßgabe des für Unser Königliches Haus

zu erlassenden, zur Mitberathung Unserer getreuen Stande

baldthunlichst zu bringenden Apanagcgesetzes nicht hinreichend

gesorgt werden kann, und daher nach Maßgabe der im Grund¬

gesetze enthaltenen Bestimmung für das Auskommen einer

verwitweten Kronprinzcssinn, eben so wie für das Auskom¬

men einer verwitweten Königinn, jedesmal besonders gesorgt

werden muß, so haben Wir es angemessen gehalten, dies gleich

bestimmt auszudrücken.

12.

Hiernachst haben Wir bedenklich erachten müssen, den von

Unserer getreuen allgemeinen Standeversammlung in Antrag

gebrachten Zusatz, wonach den von den Standen zur Prü¬

fung der Rechnungen der Generalcasse auf Lebenszeit zu erwäh¬

lenden Commissarien die Erhaltung einer fortlaufenden Übersicht

über den Gang des Staatshaushalts mit aufgetragen werden

solle, in seiner großen Allgemeinheit in das Grundgesetz

aufnehmen zu lassen, weil es zuvörderst ein Gegenstand reifli¬

cher Erwägung sein wird, ob und in welcher Maße eine Ein¬

richtung dieser Art getroffen werden kann, ohne zu einer Ein¬

mischung in die Verwaltung Veranlassung zu geben, welche,

wie von Unserer getreuen allgemeinen Standevcrsammlung selbst

anerkannt worden, für das allgemeine Beste nur nachthcilig

seyn würde.

Bei dieser Lage der Sache haben wir den hierauf gerich¬

teten Zusatz in das Staatsgrundgesetz nicht aufnehmen lassen

können.

13.

Wir haben ferner auf den Antrag Unserer getreuen

Stande durch das Grundgesetz verordnet, daß der Diensteid
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der Civilstaatsdiencrschaft auf die getrculiche Beobachtung

des Grundgesetzes ausgedehnt werde. Da Wir es indeß

nicht angemessen finden, Unsere gesammte gegenwartige Die¬

nerschaft einen Diensteid nochmals ableisten zu lassen, so ver¬

weisen Wir dieselbe hiemit auf den von ihr bereits geleisteten

Diensteid, und erklaren, daß sie in jedem Betracht so ange¬

sehen werden soll, als wäre sie auf die treue Beobachtung

des Grundgesetzes ausdrücklich eidlich verpflichtet.

Endlich haben Wir es für angemessen erachtet, unter die

im Grundgesetze angeführten Gründe, weshalb einer Un¬

serer Civilstaatsdiener zur Strafe gezogen, oder selbst vom

Dienste entlassen werden kann, auch grobes öffentliches Argcr-

niß aufnehmen zu lassen, indem hiedurch das nothwendige

Ansehen der Staatsdiencrschaft wie der öffentliche Dienst mehr

als durch sonstige Vernachlässigungen oder Bergehen bcnachthei-

ligt werden können.

Nachdem hicnach die von Uns nothwendig erachteten Ver¬

änderungen des von Unserer getreuen allgemeinen Ständever¬

sammlung vorgelegten Gesetzentwurfes gemacht worden sind,

so ertheilen Wir demselben nunmehr Unsere landesherrliche Be¬

stätigung, und befehlen, daß das auf solche Weise zu Stande

gebrachte Grundgesetz Unseres Königreichs Hannover, vom

Tage der Verkündigung an, und zwar so weit es dabei auf

eine Abänderung verfassungsmäßig bestehender organischer Ein¬

richtungen ankommt, nach Maßgabe der nach den Vorschriften

des gegenwärtigen Grundgesetzes weiter zu treffenden An¬

ordnungen und zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften für alle

Theile Unscrs Königreichs in Kraft treten soll.
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Was aber die Finanzen anbetrifft, so sollen die dicserhalb

vorgeschriebenen Grundsatze von dem Eintritte des neuen Rech¬

nungsjahrs, mithin vom 1. Julius 1834 an in Kraft treten,

und die förmliche Vereinigung Unserer landesherrlichen und der

Landcscasse zu einer einzigen Gencralcasse von eben diesem

Zeitpuncte an Statt finden.

Übrigens verordnen Wir, um jede Ungewißheit über den

bestehenden Rechtszustand zu vermeiden, hiemit noch ausdrück¬

lich, daß die bisher bestehenden Gesetze, Anordnungen und

Verfügungen der Behörden deßhalb, weil die nunmehr vor¬

geschriebenen Formen bei denselben etwa nicht beobachtet sind,

ihre Gültigkeit nicht verlieren sollen, sondern daß die Gültig¬

keit lediglich danach zu ermessen ist, was zu der Zeit ihrer

Erlassung der Verfassung oder dem Herkommen gemäß war.

Gegeben Windsor - Castle, den 26. September des

1833sten Jahres, Unseres Reichs im Vierten.
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